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Ist es sinnvoll komplementär- und alternativmedizinische Heilverfahren ausschliesslich den Ärzten
zu erlauben? 
Möchte der Gesetzgeber in Zukunft Fusspflege, Kosmetik, TCM Ernährungsberatung, Feng Shui
Beratungen, Nageldesign, Kinesiologie, Pigmentierung, Piercing... ausschliesslich Ärzten
erlauben? 
Müssen KundInnen in Zukunft eine ärztliche Verordnung holen wenn Sie zum Fusspfleger,
Kosmetiker, Piercer, Tätowierer, Lebens- u Sozialberater, Energethiker, Gewerblichen
Masseur,...gehen? 
Die Ergänzung des § 2 Abs. 2 um die Wortfolge „einschließlich komplementär- und
alternativmedizinischer Heilverfahren“ gehört abgelehnt. 
Begründung: 
Diese Wortfolge ist zu unbestimmt und lässt einen zu weiten Interpretationsspielraum zu. 
Unter komplementäre Heilverfahren fallen unter anderem auch folgende Tätigkeiten:
Befundungsverfahren (zB Haar-/Hautanalyse), physikalische Behandlungen,
Ernährungsempfehlungen, Massage, Energiefeldverfahren (zB Akupunktmeridianmassage),
Bewegungstherapie, Hydro- und Balneotherapie,…. 
Diese Tätigkeiten zählen zu Kerntätigkeiten gewerblicher Berufe (Kosmetiker, Fußpflege,
Masseure) und der Medizinischen Masseure und Heilmasseure. 
Es muss daher zweifelsfrei festgehalten werden, dass Tätigkeiten gewerblicher Berufe nicht unter
den Ärztevorbehalt fallen und Medizinische Maseure und Heilmasseure weiterhin ihren Beruf
ausüben dürfen! 
Sollte die Ergänzung kommen, würde an Menschen Arbeitenden Berufen (ausser den Ärzten) die
rechtliche Grundlage zur Ausübung ihres Berufes entzogen bzw. wären diese bei der Ausübung
ihres Berufes mit erheblichen Rechtsunsicherheiten konfrontiert. 
 
Demzufolge fordere ich die Klarstellung im Ärztegesetz, dass in die Vorbehaltsrechte der
Gewerbetreibenden (Masseure, Fußpfleger , Kosmetiker, Nagelstudios, Pircer und Tätowierer
usw.) und der Heilmasseure nicht eingegriffen wird. 
 
Diesbezügliche Ausführungen in den erläuternden Bemerkungen sind nicht ausreichend.  
 
Mag. Dagmar Zeibig 
TCM Ernährungs-, Unternehmens- & Feng Shui Beraterin, Heilmasseurin 
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